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12. für die Verringerung der Klassengröße in der Real
schule und in der Sekundarstufe I der Gesamtschule 
und des Gymnasiums. 

§ 10 
Ausgleichsbedarf 

(1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden zusätzliche Stellen 
oder Mittel zuweisen zum Ausgleich für: 

1. Vertretungsunterricht, insbesondere bei langfristigen 
Erkrankungen und Mutterschutz sowie für eine Ver
tretungsreserve Grundschule, 

2. Tätigkeit von Lehrkräften, die gleichzeitig als Fach
leiterinnen oder Fachleiter an einem Zentrum für 
schulpraktische Lehrerausbildung tätig sind, 

3. Personalratstätigkeit und Tätigkeit in einer Schwer
behindertenvertretung in Höhe der gewährten An
rechnungsstunden. 

(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Be
stimmung des Haushalts zusätzliche Stellen oder Mit
tel zuweisen, insbesondere zum Ausgleich für Lehre
rinnen und Lehrer, denen die Vorgriffsstunde zurück
gewährt wird, für Fortbildung und Qualifikation, 
Medienberatung und Datenschutz, für Ansprechper
sonen für LOGINEO NRW, zur Betreuung von Prakti
kantinnen und Praktikanten in den Praxiselementen 
nach dem Lehrerausbildungsgesetz, für Curriculu
mentwicklung, für Aufgaben der inneren Schulent
wicklung, für Schulversuche, für Fachberatung in der 
Schulaufsicht, für Berufs- und Studienorientierung, 
für Beratung zur Suchtvorbeugung, für Beratung für 
den Schulsport, für Schulbuchgenehmigung und Soft
wareberatung, für die Mitarbeit in Kommunalen Inte
grationszentren zur Förderung von Kindern und Ju
gendlichen aus Zuwandererfamilien und zur Unter
stützung des Inklusionsprozesses." 

4. In § 13 Absatz 2 wird die Angabe „2017" durch die 
Angabe „2018" ersetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 

Düsseldorf, den 14. März 2017 
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Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Sylvia L ö h r m a n n 

- GV. NRW. 2017 S. 373 

Dritte Verordnung zur Änderung 
der Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

Sekundarstufe 1 
Vom 2 1. März 2017 

Auf Grund des § 52 Absatz 1 Satz 2 des Schulgesetzes 
NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. S. 102), der durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Juni 2006 (GV. NRW. 
S. 278) geändert worden ist, verordnet das Ministerium 
für Schule und Weiterbildung mit Zustimmung des für 
Schulen zuständigen Landtagsausschusses: 

Artikel 1 

§ 27 der Ausbildungs- und Prüfungsordnung Sekundar
stufe I vom 2. November 2012 (GV. NRW. S. 488), die zu
letzt durch Verordnung vom 16. März 2016 (GV. NRW. 
S. 186) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst: 

„§ 27 
Besondere Versetzungsbestimmungen 

für das Gymnasium 

Eine Schülerin oder ein Schüler wird auch dann in die 
Klassen 7 bis 9 und in die Einführungsphase der gymna
sialen Oberstufe versetzt, wenn die Leistungen entweder 

1. in den Fächern Deutsch, Mathematik, erste und zweite 
Fremdsprache in nicht mehr als einem Fach mangel
haft sind und die mangelhafte Leistung durch eine 
mindestens befriedigende Leistung in einem anderen 
Fach dieser Fächergruppe ausgeglichen wird oder 

2. in den übrigen Fächern entweder 

a) in nicht mehr als einem der übrigen Fächer nicht 
ausreichend sind oder 

b) zwar in zwei der übrigen Fächer nicht ausreichend, 
darunter in einem Fach mangelhaft sind, aber dies 
durch eine mindestens befriedigende Leistung in 
einem Fach ausgeglichen wird. 

Eine Versetzung ist ausgeschlossen, wenn die Leistungen 
sowohl in einem Fach der Fächer Deutsch, Mathematik, 
erste und zweite Fremdsprache mangelhaft als auch in 
einem oder mehr der übrigen Fächer nicht ausreichend 
sind. § 23 bleibt unberührt." 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 21. März 2017 

820 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

Sylvia L ö h r m a n n 

- GV. NRW. 2017 S. 375 

Gesetz zur Änderung 
des Wohn- und Teilhabegesetzes 

Vom 21. März 2017 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung des Wohn- und Teilhabegesetzes 

Artikel 1 

Dem § 44 des Wohn- und Teilhabegesetzes vom 2. Okto
ber 2014 (GV. NRW. S. 625) wird folgender Absatz 5 an
gefügt: 

„(5) Die nach diesem Gesetz zuständigen Behörden stel
len den örtlich zuständigen Gemeinden und Kreisen als 
Aufgabenträger für den Brandschutz, die Hilfeleistung 
und den Katastrophenschutz sowie den Kreisen und 
kreisfreien Städten als Trägem des Rettungsdienstes an
onymisierte Daten über Angebote nach § 2 Absatz 2 
Nummern 1, 2, 3 und 5 zur Verfügung. Die Daten umfas
sen insbesondere die Anschrift der Einrichtung, die An
gebotsform und die Zahl der in den Angeboten maximal 
betreuten Personen und dürfen ausschließlich zur Aufga
benwahrnehmung nach dem Gesetz über den Brand
schutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz 
vom 17. Dezember 2015 (GV. NRW. S. 886) und dem Ret
tungsgesetz NRW vom 24. November 1992 (GV. NRW. 
S. 458) jeweils in der jeweils geltenden Fassung verwen
det werden." 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 
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Düsseldorf, den 21. März 2017 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) 
Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Rainer S c h m e 1 t z e r 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

zugleich für den Finanzminister 

791 

Michael G r o s c h e k 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- GV. NRW. 2017 S. 375 

Verordnung 
über das Nationale Naturmonument 

Bruchhauser Steine 
(NNM-VO Bruchhauser Steine) 

Vom 24. März 2017 

Auf Grund des § 36 Absatz 4 des Landesnaturschutzge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli 
2000 (GV. NRW. S. 568), der durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) neu gefasst 
worden ist, in Verbindung mit § 22 Absatz 1, Absatz 2 
Satz 1 und Absatz 5 sowie § 24 Absatz 4 des Bundesna
turschutzgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), 
von denen § 22 Absatz 5 durch Artikel 421 der Verord
nung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) geändert 
worden ist, verordnet das Ministerium für Klimaschutz, 
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes Nordrhein-Westfalen im Benehmen mit dem 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit und dem Bundesministerium für Ver
kehr und digitale Infrastruktur: 

Präambel 

Die Bruchhauser Steine stellen eine äußerst markante 
und hunderte Millionen Jahre alte Felsformation dar. Ge
legen auf dem Istenberg, überragen sie diesen um bis zu 
92 Meter und prägen damit maßgeblich das Landschafts
bild. Sie sind eine herausragende Naturerscheinung, die 
aus naturgeschichtlichen und kulturhistorischen Grün
den und wegen der Seltenheit der auf ihnen vorkommen
den Pflanzen von nationaler Bedeutung sind. 

Aus vulkanischen Aschen im Erdaltertum vor 390 Millio
nen Jahren hervorgegangen, wurden die Steine über die 
Zeit durch verschiedene Verwitterungs- und Abtragungs
prozesse aus dem Untergrund modelliert. Sie gehören zu 
den bedeutenden Geotopen in Deutschland. 

Ihre Beschaffenheit und die klimatischen Verhältnisse er
möglichen das Vorkommen und den Fortbestand eiszeitli
cher Pflanzenrelikte. Derartige Pflanzenvorkommen fin
den sich vorwiegend im Alpenraum und erreichen bei 
den Bruchhauser Steinen ihre nordwestliche Verbrei
tungsgrenze in Deutschland. 

Die Bedeutung der Steine für den Menschen hat eine 
jahrtausendealte Geschichte. Durch archäologische 
Funde können dort menschliche Aktivitäten von der 
Jungsteinzeit bis hin zum Mittelalter dokumentiert wer
den. Zeugen dieser Aktivitäten sind die heute immer 
noch nachvollziehbaren eisenzeitlichen Graben- und 
Wallanlagen. 

§ 1 
Erklärung zum Nationalen Naturmonument 

Der nordöstlich von Bruchhausen auf dem Gebiet der 
Stadt Olsberg im Hochsauerlandkreis gelegene Land
schaftsausschnitt mit herausragenden und das Land
schaftsbild prägenden Silikatfelsen und kulturhistori
schen Anlagen innerhalb eines Waldkomplexes wird in 
den in § 2 Absatz 2 bezeichneten Grenzen zum Nationa
len Naturmonument mit der Bezeichnung „Nationales 
Naturmonument Bruchhauser Steine" erklärt. 

§2 
Geltungsbereich 

(1) Das Nationale Naturmonument umfasst eine von Si
likatfelsen überragte Waldfläche einschließlich der im 
Gebiet liegenden kulturhistorischen Anlagen von insge
samt etwa 23,7 Hektar. 

(2) Die maßgeblichen Grenzen des Nationalen Naturmo
numents werden in einer Karte im Maßstab 1 : 10 000 
(Anlage 1) und einer Übersichtskarte im Maßstab 
1 : 25 000 (Anlage 2) durch eine schwarze Linie mit ein
fachen, senkrecht aufstehenden Strichen nach innen zum 
Schutzgebiet hin gekennzeichnet. Die Karten sowie ein 
Flurstücksverzeichnis (Anlage 3) sind als Anlagen Be
standteile dieser Verordnung. 

§3 
Schutzzweck 

(1) Den Bruchhauser Steinen kommt aus kulturhistori
schen und naturgeschichtlichen (erd- und vegetationsge
schichtlichen) Gründen sowie wegen der Seltenheit der 
auf den Felsen vorkommenden Pflanzen eine nationale 
Herausgehobenheit zu. 

(2) Schutzzweck ist: 

1. die Erhaltung, Pflege und Entwicklung der Silikatfel
sen als Lebensraum für die Felsspalten-, Pionier- und 
Kryptogamenvegetation sowie als bedeutendes geolo
gisches Objekt, 

2. der Erhalt, der Schutz und die Entwicklung sehr sel
tener arktisch-alpiner Pflanzen an einem isolierten 
Reliktstandort. Zu den bemerkenswerten Reliktarten 
und weiteren typischen Felsarten gehören: 

- Alpen-Gänsekresse (Arabis alpina), 

- Bleiches Habichtskraut (Hieracium schmidtii), 

- Lotwurzblättriges Habichtskraut (Hieracium 
onosmoides) sowie unter anderem die Moose 

- Blytts Kropf-Gabelzahnmoos (Kiaeria blytti), 

- Spruces Gelbbeutelmoos (Marsupella sprucei) und 

- Douninis Moos (Douinia ovata) sowie die Flechten 

- übersehene Krätzflechte (Lepraria neglecta), 

- Parmelia omphalodes, 

- Parmelia incurva, 

- Schaeria tenebrosa und 

- Lecidea caesioatra, 

3. die Erhaltung des natürlich-kulturellen Ensembles 
aus freistehenden Felsen und Befestigungsanlagen, 
seines Erlebnis- und Bildungswertes sowie seiner kul
turellen und ökologischen Bedeutung für nachfol
gende Generationen. 

(3) Das Nationale Naturmonument soll auch 

1. die Weiterführung archäologischer und geowissen
schaftlicher Forschungsarbeiten zur Aufklärung wei-
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